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Informationen zur Einrichtung gemeinsamer Anlaufstellen des Arbeitsamtes und 
des Trägers der Sozialhilfe 
 
 
 
Im März 2003 haben der Landrat des Landkreises Uckermark und der Direktor des 
Arbeitsamtes Eberswalde eine Kooperationsvereinbarung zur Einrichtung gemeinsa-
mer Anlaufstellen des Arbeitsamtes Eberswalde und des Landkreises Uckermark als 
örtlicher Sozialhilfeträger abgeschlossen. Diese Kooperationsvereinbarung beruht auf 
gemeinsamen Empfehlungen der Bundesanstalt für Arbeit und der Bundesvereinigung 
der kommunalen Spitzenverbände vom Juli 2002. 
 
Beide Partner setzen damit eine Forderung des Bundessozialhilfegesetzes (§ 18 Abs. 
2 a) bzw. des SGB III (§ 371 a) um, wonach solche Kooperationsvereinbarungen ab-
geschlossen werden sollen. Damit sollen unter Berücksichtigung der örtlichen Verhält-
nisse alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um die Vermittlung von Sozialhilfeemp-
fängern in Arbeit zu verbessern, die Wirksamkeit der Hilfen zur Eingliederung in eine 
Erwerbstätigkeit zu steigern und das Verwaltungsverfahren bürgernah und einfach zu 
gestalten. 
 
Konkrete organisatorische Festlegungen für den Landkreis Uckermark: 
 
§ Es werden vier gemeinsame Anlaufstellen gebildet (Angermünde, Prenzlau, 

Schwedt/Oder, Templin). 
§ Die gemeinsamen Anlaufstellen haben ihren Sitz entweder in den Räumen des 

Sozialamtes bzw. in der Geschäftsstelle des Arbeitsamtes. 
§ Die Besetzung der Anlaufstellen erfolgt jeweils durch Mitarbeiter des Sozialamtes 

und des Arbeitsamtes. Die Delegationsnehmer im Bereich der Sozialhilfe sind in 
die Arbeit einbezogen. 

§ Die Anlaufstellen sind überwiegend zunächst an einem Tag pro Woche geöffnet, 
die Schwedter Anlaufstelle an 2 Tagen. Erweiterungen der Öffnungszeiten sind op-
tional möglich. 

§ Das Arbeitsamt stellt die erforderliche PC-Technik zur Verfügung. 
 
 
Inhaltliche Abstimmungen: 
 
§ Die Anlaufstellen arbeiten mit definierten Zielgruppen. Begonnen wird mit der Ziel-

gruppe jugendliche Sozialhilfeempfänger ab Ende der Schulausbildung bis Vollen-
dung des 24. Lebensjahres. 
Die Einbeziehung zusätzlicher Personen ist möglich. 

§ Alle Neuantragsteller auf Sozialhilfe, die der Zielgruppe angehören, werden unver-
züglich an die gemeinsamen Anlaufstellen vermittelt. 

§ Die betreute Personengruppe soll zunächst etwa 50 Hilfeempfänger pro Anlaufstel-
le umfassen und soll durchschnittlich 100 Personen nicht überschreiten. Für die 
Anlaufstelle in Schwedt/Oder können höhere Zahlen gelten. 

§ Die Anlaufstellen arbeiten grundsätzlich terminisiert. Eine monatliche Kontaktdichte 
wird angestrebt. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
§ Bis auf die Leistungsbearbeitung ist ganzheitliche Betreuung durch die Anlaufstel-

len vorgesehen. Eingliederungsvereinbarungen bzw. Hilfepläne werden gemein-
sam besprochen und als dreiseitige Vereinbarungen  festgelegt. 

§ Interne Abstimmungen zu Betreuungsfragen mit anderen Arbeitsbereichen des 
Sozialamtes und des Arbeitsamtes werden durch Mitarbeiter der Anlaufstellen in 
eigener Verantwortung vorgenommen. Die (passive) Leistungsgewährung verbleibt 
in den bisherigen Zuständigkeiten. 

§ Verfahrensweise und Ablauforganisation sind in Anlage 1 dargestellt. 
 
 
Die Abstimmungen werden laufend überprüft und bei Bedarf den aktuellen Erforder-
nissen angepasst.  
 
 
 
 
Die gemeinsame Anlaufstelle in Templin wird am 14.04.03 die Tätigkeit aufnehmen, in 
den anderen Anlaufstellen ist der Vorbereitungsstand so, dass die Arbeitsaufnahme in 
Kürze erfolgen kann. 
 
 
 
 
Die Einrichtung der gemeinsamen Anlaufstellen ist ein Mosaikstein im Gesamtbild des 
gegenwärtig diskutierten Gesamtprozesses zur Reform von Arbeitslosen- und Sozial-
hilfe, dessen gesetzliche Umsetzung für den Jahresbeginn 2004 geplant ist. Inwieweit 
die Arbeit in den gemeinsamen Anlaufstellen tatsächlich die in sie gesetzten Erwar-
tungen erfüllen kann, bleibt abzuwarten.  
 
Es ist vorgesehen, darüber und über den weiteren Verlauf des gesamten Reformpro-
zesses von Arbeitslosen- und Sozialhilfe im Ausschuss weiterhin in geeigneter Form 
zu berichten. 
 
 




